
Bekanntmachung der Handwerkskammer Trier 
 

Die Vollversammlung der Handwerkskammer Trier hat am 04. Dezember 2023 die nachfolgende Änderung des 
Gebührenverzeichnisses der Handwerkskammer beschlossen. Folgende Gebührentatbestände unter Ziffer 4.2 wurden 
geändert: 
 

… 

4. Durchführung von Lehrgängen 
Die in Nr. 4.1 bis 4.2.2, Spalte I festgesetzten Gebühren werden von Betrieben erhoben, die in die 
Handwerksrolle eingetragen sind, die in Spalte II von anderen Ausbildungsstätten. 
 

  I II 

4.1 … 
 

… … 

4.2 
4.2.1 
4.2.2 

Internatspauschale 
Tagespauschale 
Wochenpauschale 

 
8 € bis 46 € 

40 € bis 230 € 

 
13 € bis 59 € 
65 € bis 295 € 

4.3 
4.3.1 
4.3.2 

…  
… 

… 
 
 

Die übrigen Bestimmungen der Ziffer 4 bleiben unberührt. 

 

 

Die Änderungen wurde vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, Mainz, am 06.02.2024,  
Az: 4001-0070#2023/0009-0801 8205.0011, genehmigt. Sie treten am Tage nach dieser Veröffentlichung in Kraft. 

 

Trier, 27. Februar 2024 

Handwerkskammer Trier 

 

gez. Rudi Müller  gez. Axel Bettendorf 

Präsident  Hauptgeschäftsführer 

 


